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Informationen zum Antrag auf Anerkennung bzw. Austausch 

eines zusätzlichen Frischwasserzählers 
 

 

 

Reduzierung von Schmutzwassergebühren: 

 

Frischwassermengen, die mit Hilfe eines zusätzlichen geeichten Wasserzählers nachweislich nicht in 

die öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsanlage gelangt sind, sind bei der Berechnung der 

Schmutzwassergebühren in Abzug zu bringen. 

 

Der Wasserzähler muss den Bestimmungen des Eichgesetzes entsprechen. Die gesetzliche Eichfrist 

beträgt 6 Jahre ab dem Zeitpunkt der Eichung.  

 

Der Wasserzähler ist auf eigene Kosten zu installieren.  

 

Folgende Regelung gilt nur für das Stadtgebiet Neumünster: 

 

Die Installation muss durch eine Fachfirma erfolgen. Mobile Wasserzähler werden nicht 

anerkannt.  

 

 

 

Allgemeine Hinweise: 

 

Die Antragsstellung für die Installation/den Austausch eines zusätzlichen Wasserzählers erfolgt 

durch den Grundstückseigentümer mit Hilfe des entsprechenden Antragsformulars bei der Stadt 

Neumünster. 

 

Dabei ist der Verwendungszweck des Frischwasserzählers anzugeben (z. B. Gartenbewässerung, Be-

füllung von Gartenpools etc.). 

 

Dem Antragsformular sind Bilder des eingebauten Wasserzählers sowie ein Nachweis über die Instal-

lation durch eine Fachfirma beizufügen. 

 

Von der Stadt Neumünster anerkannte Wasser- bzw. Schmutzwasserzähler werden für die Dauer 

der Eichbescheinigung an die SWN Stadtwerke Neumünster GmbH gemeldet. 

 

Die Reduzierung der Schmutzwassergebühren erfolgt für die jeweilige Abrechnungsperiode nach 

Ablesung des Zählerstandes im Zuge der Jahresabrechnung für das entsprechende Objekt. 

 

 



Pool Befüllungen: 

 

Frischwasser, das in einen Pool eingeleitet wird, gilt durch die Benutzung als Schmutzwasser (§ 1 

Abs. 3 Abwassersatzung i. V. m. § 54 Abs. 1 Nr. 1 Wasserhaushaltsgesetz). 

 

Beim Ablassen des Poolwassers ist dieses der öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlage zuzu-

führen. 

 

Eine Versickerung von Abwässern in das Erdreich bedarf der Erlaubnis der Unteren Wasserbehörde. 

Diese Erlaubnis ist im Vorwege einer Versickerung auf dem Grundstück zu beantragen, da geprüft 

werden muss, ob z. B. durch Chlor, Algizide oder andere in das Wasser eingebrachte chemische Stof-

fe, eine Gefahr für Boden und Grundwasser besteht. 

 

Wer die Versickerung von Abwässern nicht ordnungsgemäß anzeigt, begeht eine Ordnungswid-

rigkeit, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann. 

 

 

 

Ansprechpartner: 

 

Stadt Neumünster, Fachdienst Haushalt und Finanzen,  

Abt. Steuern u. Abgaben,  

Großflecken 59, 24534 Neumünster,  

Telefon 04321 942 2748 

 
 


